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GESETZ ÜBER DAS 
ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN 

SAMEDAN (ENERGIA SAMEDAN)  
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

Art. 1 

Energia Samedan ist eine im Handelsregister des Kantons 

Graubünden eingetragene selbständige öffentlich-rechtliche 

Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Samedan. 
 

Art. 2 
1 Energia Samedan bezweckt die Erzeugung, Übertragung, 

Verteilung und den Vertrieb elektrischer und thermischer Energie 

sowie den Bau, Unterhalt und die Erneuerung der dazu 

notwendigen Netzinfrastruktur bzw. Produktionsanlagen.  

 

2 Energia Samedan bezweckt den Betrieb und die Erneuerung 

eines Kommunikationsnetzes (IT-Netzwerk) für alle öffentlichen 

Dienststellen der Gemeinde und die Förderung des 

Breitbandangebotes für alle Liegenschaften auf dem Gebiet der 

Gemeinde in dem es die eigene Glasfaser- und 

Leerrohrinfrastruktur entgeltlich Dritten zur 

bestimmungsgemässen Nutzung zur Verfügung stellt.  

 

3 Energia Samedan kann sich an anderen Unternehmen 

beteiligen, solche übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen 

und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der 

Energia Samedan zu fördern oder die direkt oder indirekt damit 

im Zusammenhang stehen. 

 

Art. 3 
1 Die Gemeinde beauftragt Energia Samedan alle Leistungen im 

Zusammenhang mit der Beschaffung und Verteilung von 

Rechtsform von 
Energia Samedan 

Zweck 

Aufgaben und 
Konzessionen 



elektrischer Energie und der dazu anfallenden thermischen 

Energie zu erbringen.  

 

2 Die Gemeinde beauftragt Energia Samedan die Kraftwerke zu 

betreiben, den weiteren Ausbau der Wasserkraft- und anderer 

erneuerbaren Energien und/oder anderer Technologien zur 

nachhaltigen Stromproduktion zu prüfen und gegebenenfalls 

solche Anlagen zu erstellen und zu betreiben. 

 

3 Energia Samedan betreibt den Wärmeverbund Promulins und 

ist damit für eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige 

Versorgung der an diesem Wärmeverbund angeschlossenen 

Kunden mit thermischer Energie verantwortlich. Energia 

Samedan kann diesen Wärmeverbund ausbauen und weitere 

Wärmeverbünde aufbauen und betreiben bzw. sich an solchen 

beteiligen. 

 

4 Energia Samedan betreibt und erneuert die Beleuchtung der 

öffentlichen Strassen und Plätze der Gemeinde. Der Entscheid 

über den Umfang und die Art der Beleuchtung obliegt der 

Gemeinde. 

 

5 Energia Samedan unterstützt die Gemeinde bei der 

energetischen Sanierung der öffentlichen Liegenschaften und 

prüft dabei die Nutzung dieser Standorte für den Ausbau der 

Stromproduktion. 

 

6 Energia Samedan betreibt und erneuert ein 

Kommunikationsnetz für alle öffentlichen Dienststellen der 

Gemeinde.  
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7 Energia Samedan unterhält und erneuert die eigene Glasfaser- 

und Leerrohrinfrastruktur und stellt diese entgeltlich Privaten zur 

bestimmungsgemässen Verwendung zur Verfügung. Es baut 

diese Infrastruktur nötigenfalls aus.  

 

8 Die Gemeinde erteilt Energia Samedan die Konzession für die 

Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäss Art. 3 und der damit 

verbundenen Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens und 

damit das Recht, sämtliche für die Erfüllung der Aufgaben 

notwendigen Bauten und Anlagen (wie ober- und unterirdische 

Leitungsnetze, Datenleitungen, Transformatorenstationen, 

Verteilkabinen etc.) in, auf oder über öffentlichen Grund und 

Boden zu erstellen, zu betreiben, zu belassen, auszubauen und 

zu unterhalten. 

 

9 Die Gemeinde überträgt Energia Samedan die Konzession zum 

Betrieb der Kraftwerke. Falls Energia Samedan für den Ausbau 

bzw. den Neubau von Kraftwerken bzw. von Anlagen zur 

Produktion und Verteilung thermischer Energie Konzessionen 

der Gemeinde benötigt, werden diese von der Gemeinde erteilt.  

 

10 Die Einzelheiten dieser Aufgaben und der Konzession 

betreffend Nutzung des öffentlichen Grundes können in 

Leistungsvereinbarungen geregelt werden. 

 

11 Der Gemeindevorstand kann Energia Samedan weitere 

Aufgaben, welche zu deren Zweck gehören, im Rahmen von 

Leistungsvereinbarungen übertragen. 

 



Art. 4 
1 Der Netzbetrieb für die Verteilung von elektrischer Energie 

kann von Energia Samedan auf Teilen des Gemeindegebietes 

Dritten übertragen werden. 

 

2 Massgebend sind die Netzgebietsbezeichnungen durch den 

Kanton sowie vertragliche Regelungen mit Dritten. 

 

3 Die Schnittstellen zum Verteilnetz Dritter werden vertraglich 

geregelt. 

 

Art. 5 
1 Die Gemeinde überträgt Energia Samedan mit Vertrag zur 

Übertragung von Vermögenswerten und Konzessionen den 

gesamten Betrieb (Aktiven, Passiven, Rechte und Pflichten, mit 

Ausnahme der nicht betriebsnotwendigen Immobilen und ohne 

die öffentliche Strassen- und Platzbeleuchtung) des heutigen 

Elektrizitätswerkes Samedan und des bestehenden 

Wärmeverbundes Promulins. 

 

2 Die Eigentumsübertragung der Vermögenswerte gemäss Abs. 

1 erfolgt entschädigungslos. 

 

II. Finanzierung 
 

Art. 6 
1 Energia Samedan erhebt für seine Leistungen ein Entgelt. 

 

2 Hoheitliche Leistungen werden durch Gebühren und 

gewerbliche Leistungen durch Preise abgegolten. 

 

Verhältnis zu 
anderen 
Betreibern von 
Netzen für die 
Verteilung von 
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Energie 
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Entgelte 
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3 Für den Betrieb und die Erneuerung der öffentlichen 

Beleuchtung entschädigt die Gemeinde Energia Samedan die 

ausgewiesenen Aufwendungen. 

 

Art. 7 
1 Für die Stromgrundversorgung erhebt Energia Samedan 

Gebühren in Form von Anschlussbeiträgen und Verrechnung von 

Tarifen. Die Anschlussbeiträge und Tarife sind im gesetzlichen 

Rahmen und nach den Vorgaben der staatlichen 

Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich, derzeit der ElCom 

(Elektrizitätskommission des Bundes) derart festzusetzen, dass 

die Finanzierung der Stromgrundversorgung 

verursacherorientiert und kostendeckend ist. 

 

2 Die Anschlussbeiträge setzen sich aus einem 

Netzanschlussbeitrag und einem Netzkostenbeitrag zusammen. 

 

3 Der Netzanschlussbeitrag deckt die Kosten für die physische 

Erstellung des Anschlusses zugunsten des Anschlussnehmers. 

 

4 Mit dem Netzkostenbeitrag sind die Investitionen ins Verteilnetz 

abzugelten. Er wird nach dem wirtschaftlichen Sondervorteil des 

Eigentümers bemessen. 

 

5 Die Tarife setzen sich aus einem bezugsabhängigen Tarif und 

nach dem, im gesetzlichen Rahmen und nach den Vorgaben der 

ElCom von der Energia Samedan festgelegten periodischen 

Grundbeitrag zusammen. Die Tarife decken sämtliche übrigen 

Aufwendungen der Stromgrundversorgung, die nicht durch die 

Anschlussbeiträge und die Erschliessungsbeiträge finanziert 

werden. Für verschiedene Kundengruppen können 

unterschiedliche Tarife angesetzt werden. 

Tarife 



 

6 Der Verwaltungsrat erlässt die Tarife und setzt die Gebühren im 

gesetzlichen Rahmen und nach den Vorgaben der staatlichen 

Regulierungsbehörden, derzeit ElCom fest.  

 

7 Der Verwaltungsrat oder die von ihm beauftragte 

Geschäftsführung können die gemäss Tarifen und für 

Anschlüssen geschuldeten Beträge durch Verfügungen 

beziehen. 

 

Art. 8 
1 Für Produkte ausserhalb der Stromgrundversorgung, 

insbesondere im Bereich Glasfaser- und Leerrohrinfrastruktur, 

Kommunikationsnetz sowie im Bereich der Produktion und | oder 

der Übertragung von thermischer Energie werden Preise 

verrechnet. Diese Produkte dürfen nicht zulasten der 

Stromgrundversorgung quersubventioniert werden. 

 

2 Der Verwaltungsrat legt die Rahmenbedingungen für die 

Preisbildung fest. 

 

Art. 9 
1 Die Gemeinde kann von Energia Samedan sowie von Dritten, 

denen im Sinne von Art. 4 auf Teilen des Gemeindegebietes der 

Netzbetrieb für die Verteilung von elektrischer Energie 

übertragen wird, für die Sondernutzung des öffentlichen Grund 

und Bodens zum Bau und Betrieb des elektrischen Verteilnetzes 

eine Abgabe pro kWh verlangen. 

 

Diese Abgabe ist von der Gemeindeversammlung festzulegen, 

darf jedoch nicht mehr als 1,5 Rp / kWh betragen.  

 

Preise 

Abgaben 
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2 Die Betreiber der Netze für die Übertragung von elektrischer 

Energie sind berechtigt, die Abgaben auf ihre jeweiligen 

Endverbraucher zu überwälzen. Die Abgaben sind in der 

Rechnung an den Endverbraucher nach Massgabe der 

geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen separat 

auszuweisen. 

 

Art. 10 
1 Energia Samedan ist wirtschaftlich und nach kaufmännischen 

Grundsätzen zu führen. Die Investitionen und deren 

Finanzierung sind aufgrund der strategischen Ausrichtung so zu 

planen, dass mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung 

sichergestellt ist.  

 

2 Die Anschlussbeiträge und Tarife sind im gesetzlichen Rahmen 

nach den Vorgaben der staatlichen Regulierungsbehörden im 

Elektrizitätsbereich, derzeit ElCom, festzulegen. 

 

 

III. Organisation 
 

Art. 11 
Die Organe von Energia Samedan sind 

1. Der Verwaltungsrat 

2. Das Kontrollorgan 

 

1. Der Verwaltungsrat 

 

Art. 12 
1 Der Verwaltungsrat besteht aus 3 - 5 Mitgliedern, wovon keines 

dem Gemeindevorstand angehören darf.  

 

Wirtschaftlichkeit 

Organe 

Wahl 



2 Seine Aufgaben richten sich nach den Statuten der Energia 

Samedan. 

 

2. Kontrollorgan 

 

Art. 13 
Energia Samedan ist von einem zugelassenen 

Revisionsexperten nach den Vorschriften des 

Revisionsaufsichtsgesetzes im Rahmen einer ordentlichen 

Revision gemäss Art. 728 ff OR zu prüfen.  

 

IV. Mitwirkung und Aufsicht der Gemeinde 
 

Art. 14 
1 Der Gemeindevorstand wählt den Verwaltungsrat und den 

Revisor von Energia Samedan.  

 

2 Der Gemeindevorstand verabschiedet den Jahresbericht, die 

Jahresrechnung von Energia Samedan und allfällige weitere 

Anträge des Verwaltungsrates zuhanden der 

Gemeindeversammlung. 

 

3 Der Gemeindevorstand kann mit Energia Samedan 

Leistungsvereinbarungen abschliessen. 

 

Art. 15 
1 Die Gemeindeversammlung genehmigt den Jahresbericht und 

die Jahresrechnung von Energia Samedan. Die 

Gemeindeversammlung kann dem Verwaltungsrat Weisungen 

erteilen, wenn dieser seine Kompetenzen überschreitet oder 

seine Aufgaben nicht oder schlecht erfüllt bzw. den 

Leistungsauftrag nicht oder schlecht erfüllt. 

 

Revisionsstelle 

Gemeindevorstand 

Gemeinde-
versammlung 
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2 Die Gemeindeversammlung erlässt die Statuten von Energia 

Samedan als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der 

Gemeinde Samedan und genehmigt den Vertrag zur 

Übertragung von Vermögenswerten und Konzessionen.  

 

3 Die Gemeindeversammlung legt alljährlich die Abgabe gemäss 

Art. 9 für die Nutzung des öffentlichen Grundes für das Netz zur 

Verteilung von elektronischer Energie fest. 

 

V. Rechtsbeziehungen 
 

Art. 16 
1 Die Vertragsverhältnisse zwischen Energia Samedan und 

Drittpersonen richten sich nach den Bestimmungen des 

Privatrechts. Dies gilt auch für die Arbeitsverhältnisse. 

 

2 Die ausservertragliche Haftung der Energia Samedan richtet 

sich nach dem kantonalen Gesetz über die Staatshaftung. 

 

Art. 17 
Gegen Entscheide öffentlich-rechtlicher Natur der 

Geschäftsführung oder des Verwaltungsrates von Energia 

Samedan stehen die Rechtsmittel gemäss kantonalem Gesetz 

über die Verwaltungsrechtspflege zur Verfügung.  

 

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Art. 18 
1 Der Gemeindevorstand vollzieht dieses Gesetz und trifft die 

erforderlichen Massnahmen. 

 

2 Er ist insbesondere befugt, alle erforderlichen 

Rechtshandlungen vorzunehmen, um Energia Samedan als 

Rechts-
beziehungen 

Rechtsmittel 

Vollzug 



selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinde 

Samedan zu gründen und den Vertrag, mit welchen 

Vermögenswerte und Konzessionen auf Energia Samedan 

übertragen werden, zu unterzeichnen und zu vollziehen, den 

Verwaltungsrat zu wählen, sowie alle für den Vollzug und die 

Ausgliederung erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die 

hierzu nötigen Verträge abzuschliessen und die notwendigen 

Anmeldungen zur Eintragung im Handelsregister und / oder im 

Grundbuch vorzunehmen. 

 

Art. 19 
Das vorliegende Gesetz tritt nach der Annahme durch die 

Gemeindeversammlung und der Genehmigung der Statuten der 

Energia Samedan durch die Gemeindeversammlung auf den 01. 

August 2020 in Kraft. 

 

Art. 20 
Das Gesetz betreffend das Elektrizitätswerk Samedan der 

Gemeinde Samedan vom 27. Oktober 2011 wird per 31. Juli 

2020 aufgehoben. 

 

 

Genehmigt durch die Urnenabstimmung vom 19. Juli 2020. 

 

 

Für die Gemeinde Samedan 

 

 

Der Präsident:    Der Gemeindeschreiber: 

 

 

Jon Fadri Huder   Claudio Prevost 

Inkrafttreten 

Aufhebung des 
bisherigen Rechts 


